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Ratierliche Allgemeinverfügung



Themenübersicht
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• Grundsätze einer ratierlichen Allgemeinverfügung

• Zeitlicher Ablauf

• Operative Umsetzung durch Netzbetreiber (insb. Prüf- und 
Meldepflichten)
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Grundsätze einer Allgemeinverfügung

• RLM-Kunden müssen ihren Gasverbrauch je Marktlokation um XX % 

reduzieren

• Pflicht gilt je Gastag, keine Verrechnung mehrerer Tage

• Reduktionsanordnung wird flankiert durch Ausnahmeregelungen, die nur 

bei Abgabe einer Selbsterklärung des RLM-Kunden an den 

Anschlussnetzbetreiber gelten

• Ratierliche Allgemeinverfügung adressiert unmittelbar auch alle 

Netzbetreiber von RLM-Kunden im Hinblick auf eine Prüf- und 

Meldepflicht

• Weitere Details zur ratierlichen Allgemeinverfügung im webinar am 

20.06.2023, 14:00 Uhr

• Veröffentlichung Tenor einer Beispielverfügung mit Hinweisen, Anlagen 

sowie Fragen/Antworten (Q&A)
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Zeitlicher Ablauf

• Bekanntgabe über Internetseite der Bundesnetzagentur am 
Tag „t“, z.B. 01.01.*

• Vorlaufzeit von ca. 3 Tagen bis z.B. 04.01.*, 6:00 Uhr

• RLM-Kunden berechnen noch zulässigen Gasverbrauch

• Ggf. Entgegennahme Selbsterklärung durch 
Anschlussnetzbetreiber (keine Prüfung!)

• Bis z.B. 03.01.* 6:00 Uhr: Frist für Abgabe der 
Selbsterklärung

• Ab z.B. 04.01.* 6:00 Uhr: Geltung der Bezugsreduktion

• Ab z.B. 05.01.* Abgleich Lastgangdaten durch Netzbetreiber 
und ggf. Meldung von Abweichungen an Bundeslastverteiler
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* Rein fiktive Daten
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Operative Umsetzung

• RLM-Kunden müssen Ausgangswerte aus dem 
durchschnittlichen Gasverbrauch von 7 Gastagen vor 
Bekanntgabe der Allgemeinverfügung ermitteln

• Tenor der Allgemeinverfügung würde die relevanten 7 Gastage 
genau bezeichnen:

• Immer t-2 bis t-8

• t: Tag der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung

• Getrennte Berechnungen durch RLM-Kunden für Werktage (Mo-
Fr) und Wochenendtage (Sa/So); im Rahmen der Gaskrise 
wären Feiertage nicht relevant

• RLM-Kunden können hierzu die Verbrauchswerte innerhalb der 
Vorlaufzeit bei Bedarf bei ihrem Netzbetreiber anfragen
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Operative Umsetzung

• Abweichende Zielwerte aufgrund von 
Ausnahmeregelungen nur bei Abgabe einer 
Selbsterklärung durch RLM-Kunde an Netzbetreiber

• RLM-Kunde füllt Anlage 3 (Excel-Datei) aus und schickt 
diese in der verfügten Frist (s.o., 24 h vor Beginn der 
Reduktionspflicht) an seinen Netzbetreiber

• Vereinfachungen bei der Selbsterklärung:

• Vollständig geschützte/nach 
Produktionsbereichen ausgenommene Kunden 
können eine vereinfachte Selbsterklärung abgeben

• Vollständig nach § 53a EnWG geschützte Kunden 
können bereits jetzt die vereinfachte Selbsterklärung 
an Netzbetreiber abgeben
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Operative Umsetzung

• Fall 1: Keine Selbsterklärung

• Wird keine Selbsterklärung abgegeben, muss der 
Netzbetreiber einmalig die Zielwerte für den späteren 
Abgleich berechnen (s.o., getrennt nach Montag-Freitag 
und Samstag/Sonntag)

• Fall 2: Vereinfachte Selbsterklärung

• RLM-Kunde muss nicht reduzieren

• Daher de facto keine Prüf- und Meldepflichten für 
Netzbetreiber

• Fall 3: Nicht-vereinfachte Selbsterklärung

• Zielwerte ergeben sich aus den Angaben des RLM-Kunden 
in der Selbsterklärung

• Keine Prüfung der Herleitung der Zielwerte durch 
Netzbetreiber!
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Operative Umsetzung

• Pflicht zum Abgleich der Lastgänge: Netzbetreiber 
gleichen die tatsächlichen Lastgänge mit den relevanten 
Zielwerten ab

• Bei rechnerischen Verstößen: Meldepflicht an 
Bundeslastverteiler

• Frist: werktäglich (nur hier: Montag bis Freitag 
außer an Feiertagen, Meldung aller aufgelaufenen 
Verstöße von abgeschlossenen Gastagen)

• Form: Anlagen 4a/4b (FNB/VNB) über MonEDa

• Anlagen 4a/4b mit Ausfüllhinweisen zu allen 
Feldern

8© Bundesnetzagentur



Operative Umsetzung
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Übermittlungsformular für Netzbetreiber
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Operative Umsetzung
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Übermittlungsformular für Netzbetreiber

Je Marktlokation mit Verstößen an diesem Gastag sind u.a. 
auszufüllen:

• MaLo-ID und Netzkonto Code

• Anschlussnutzer* (Name, UStNr, Adresse, Kontaktdaten)

• Netzanschluss (PLZ und Ort)

• Anschlusskapazität (MW) und Gasqualität (L/H)

• Ausgangswert (kWh)

• Selbsterklärung (ja/nein)

• Zielwert (kWh) und gemessener Verbrauch (kWh)

* Ersatzweise Anschlussnehmer, wenn nicht bekannt
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Operative Umsetzung
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Zusammenfassung für Netzbetreiber:

• Ggf. Verbrauchswerte t-2 bis t-8 an RLM-Kunden geben 
(auf Anfrage)

• Selbsterklärungen entgegennehmen

• Zielwerte bei RLM-Kunden ohne Selbsterklärung 
berechnen

• Lastgänge mit relevanten Zielwerten abgleichen

• Etwaige Verstöße an Bundeslastverteiler melden
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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